Präventionsvereinbarung
zur Durchführung von Präventionsmaßnahmen

und eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements

nach § 84 Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX)

zwischen

dem Staatlichen Schulamt Tübingen,

der Schwerbehindertenvertretung der Lehrkräfte

des Staatlichen Schulamts Tübingen

und

dem Personalrat der Lehrkräfte

des Staatlichen Schulamts Tübingen

gültig für das Staatliche Schulamt Tübingen und die Grund-, Haupt-, Real,- Sonderschulen und Schulkindergärten im Bereich des Staatlichen Schulamts Tübingen,. Uhlandstraße 15, 72072 Tübingen.
Gliederung:

1. Prävention

2. Betriebliches Eingliederungsmanagement
3. Anhang
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1.     Prävention

1.1   Versand der Präventionsunterlagen

Die Schulleitungen versenden gemäß (§ 84 SGB IX Prävention) an sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt erkrankte Beschäftigte unverzüglich nach Ablauf dieser Frist das Anschreiben des Personalrats und der Schwerbehindertenvertretung an die Privatadresse der betroffenen Personen. 

Der/die erkrankte Beschäftigte bestätigt den Erhalt des Schreibens auf beigefügter Empfangsbestätigung und sendet diese an die Schulleitung zurück. Die Schulleitung nimmt die Empfangsbestätigung zu den Akten (s. Anhang).
1.2   Information des Personalrats

Die Schulleitung informiert den Personalrat über die Durchführung der Maßnahme.

1.3   Information der Schwerbehindertenvertretung

Bei schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen informiert die Schulleitung außerdem die Schwerbehindertenvertretung.

2.     Betriebliches Eingliederungsmanagement

Das Staatliche Schulamt Tübingen schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Schwierigkeiten, die zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses führen können, möglichst frühzeitig den Personalrat, bei schwerbehinderten Beschäftigten außerdem die Schwerbehindertenvertretung und ggf. das Integrationsamt ein, um mit Zustimmung der betroffenen Person alle möglichen Hilfen zu erörtern, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt werden können, die Gefährdung des Arbeitsverhältnisses abgewendet werden und das Beschäftigungsverhältnis dauerhaft gesichert werden kann.
3. Anhang

3.1   Anschreiben des Personalrats und der Schwerbehindertenvertretung (2 Seiten)
3.2   Information des Personalrats und der Schwerbehindertenvertretung zum 

        Betrieblichen Eingliederungsmanagement gem. § 84 SGB IX

3.3.  Textauszug SGB IX § 84 (Prävention)

3.4    Informationsblatt Rehabilitation und Kuren (2 Seiten)

3.5    Informationsblatt zur Rekonvaleszenzregelung

3.6    Formulierungsvorschlag zum Antrag auf Rekonvaleszenz
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3.7    Informationsblatt Deputatsermäßigung für Schwerbehinderte

3.8    Anschriften der Schwerbehindertenvertretung und des Personalrats

3.9     Empfangsbestätigung

3.10    Mitteilung an den Personalrat

3.11    Mitteilung an die Schwerbehindertenvertretung

Tübingen, den 29.07.2009
(Roland Hocker, Amtsleiter)

(Wolfgang Kargl, Personalratsvorsitzender)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Dietmar R. Klein, Schwerbehindertenvertrauensperson)
(Herbert Seidler-Dehn, Schwerbehindertenvertrauensperson)
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